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L00206 Auskunftspflicht Informationsweiterverwendung Steiermark

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

AuskunftspflichtG Stmk 1990 §1 Abs1 idF 1999/063;

KFG 1967 §126;

Rechtssatz

Für die Frage der Berechtigung gemäß § 1 Abs. 1 Stmk Auskunftsp8ichtG ist entscheidend, wer das Verlangen nach

dieser Gesetzesstelle gestellt hat. Das Auskunftsrecht steht jeder physischen und juristischen Person zu. Dass

Behörden mangels Rechtspersönlichkeit sich nicht auf das Recht gemäß § 1 Stmk Auskunftsp8ichtG berufen können,

ändert nichts daran, dass der Beschwerdeführer als physische Person das Recht auf Auskunftserteilung in Anspruch

nehmen kann, und zwar auch dann, wenn er bei der Abnahme der betro>enen Lenkerprüfung in behördlicher

Funktion tätig gewesen ist.
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